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RS OGH 1953/9/30 3Ob581/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1953

Norm

MahnG §9

MahnG §19

ZPO §233

Rechtssatz

Der mit Gesuch um Erlassung eines bedingten Zahlungsbefehles (ohne Verbindung mit gleichzeitig erhobener Klage)

geltend gemachte Anspruch ist nach Erhebung des Widerspruches nicht mehr rechtsanhängig.

Entscheidungstexte

3 Ob 581/53
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